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IM NAMEN DER REPUBLIK!

Das Bundesverwaltungsgericht hat durch den Richter Mag. Gerhard HÖLLERER als Vorsitzenden und den Richter Mag.

Stephan WAGNER sowie die fachkundige Laienrichterin

Mag. Bettina PINTER als Beisitzer über die Beschwerde von

XXXX , geb. am XXXX , bevollmächtigt vertreten durch

RA Mag. Gerhard WALZL, gegen den Bescheid des Bundesamtes für Soziales und Behindertenwesen, Landesstelle

Wien, vom 13.06.2018, OB: XXXX , betreFend die Abweisung des Antrages auf Vornahme der Zusatzeintragung

"Unzumutbarkeit der Benützung öFentlicher Verkehrsmittel wegen dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund

einer Behinderung" in den Behindertenpass gemäß § 42 und § 45 Bundesbehindertengesetz (BBG), zu Recht erkannt:

A)

Der Beschwerde wird stattgegeben und der angefochtene Bescheid behoben.

Die Voraussetzungen für die Eintragung des Zusatzes "Unzumutbarkeit der Benützung öFentlicher Verkehrsmittel

wegen dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung" in den Behindertenpass liegen vor.

B)

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.

Text

ENTSCHEIDUNGSGRÜNDE:

I. Verfahrensgang

file:///


1. Am 07.12.2017 hat der Beschwerdeführer beim Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Kurzbezeichnung:

Sozialministeriumservice; in der Folge belangte Behörde genannt) unter Vorlage eines Befundkonvolutes einen Antrag

auf Ausstellung eines Behindertenpasses, Eintragung des Zusatzvermerkes "Unzumutbarkeit der Benützung

öFentlicher Verkehrsmittel wegen dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung" in den

Behindertenpass und Ausstellung eines Ausweises gemäß § 29b der Straßenverkehrsordnung gestellt.

1.1. Zur Überprüfung des Antrages wurde von der belangten Behörde ein Sachverständigengutachten eines Facharztes

für Orthopädie, basierend auf der persönlichen Untersuchung des Beschwerdeführers am 02.03.2018, mit dem

Ergebnis eingeholt, dass die Voraussetzungen für die Ausstellung eines Behindertenpasses auf Grund des in Höhe von

70 vH festgestellten Grades der Behinderung vorliegen und die Voraussetzungen für die Eintragung des

Zusatzvermerkes "Unzumutbarkeit der Benützung öFentlicher Verkehrsmittel wegen dauerhafter

Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung" in den Behindertenpass nicht vorliegen.

1.2. Mit Wirksamkeit ab dem 07.12.2017 wurde dem Beschwerdeführer von der belangten Behörde ein unbefristeter

Behindertenpass ausgestellt und ein Grad der Behinderung in Höhe von 70 vH eingetragen.

1.3. Mit Schreiben vom 05.04.2018 wurde dem Beschwerdeführer von der belangten Behörde gem. § 45 Abs. 3 AVG das

Ergebnis der Beweisaufnahme zur Kenntnis gebracht und diesem innerhalb von drei Wochen nach Erhalt des

Schreibens die Möglichkeit eingeräumt, dazu schriftlich Stellung zu nehmen.

1.4. Mit bei der belangten Behörde am 30.04.2018 einlangten Schreiben hat der Beschwerdeführer unter Vorlage eines

Befundkonvoluts eine schriftliche Stellungnahme zum Ergebnis der Beweisaufnahme eingebracht.

1.5. Zur Überprüfung der schriftlichen Stellungnahme wurde von der belangten Behörde ein weiteres

Sachverständigengutachten eines Arztes für Allgemeinmedizin, basierend auf der Aktenlage am 08.05.2018, mit dem

Ergebnis eingeholt, dass die Voraussetzungen für die begehrte Zusatzeintragung beim Beschwerdeführer nicht

vorliegen.

1.6. Im Zuge des dem Beschwerdeführer gem. § 45 Abs. 3 AVG erteilten Parteiengehörs, hat dieser unter Vorlage

weiterer medizinischer Beweismittel am 30.05.2018 abermalig eine schriftliche Stellungnahme eingebracht.

1.7. Zur Überprüfung der neu vorgelegten Befunde sowie der eingebrachten Stellungnahme wurde seitens der

belangten Behörde eine ergänzende medizinische Stellungnahme desselben Arztes für Allgemeinmedizin, basieren auf

der Aktenlage am 13.06.2018, mit dem Ergebnis eingeholt, dass die nachgereichten Einwendungen und Beweismittel

keine Änderung des Gutachtens bewirken würden.

2. Mit dem angefochtenen Bescheid vom 13.06.2018 hat die belangte Behörde den Antrag auf Vornahme der

Zusatzeintragung "Unzumutbarkeit der Benützung öFentlicher Verkehrsmittel wegen dauerhafter

Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung" in den Behindertenpass gemäß § 42 und § 45 BBG abgewiesen.

Dem Bescheid waren das allgemeinmedizinische Sachverständigengutachten sowie die ergänzende medizinische

Stellungnahme beigelegt.

2.1. Gegen den Bescheid vom 13.06.2018 wurde vom bevollmächtigten Vertreter des Beschwerdeführers am

28.06.2018 fristgerecht Beschwerde erhoben.

Unter Vorlage eines medizinischen Befundes wurde von diesem im Wesentlichen vorgebracht, dass beim

Beschwerdeführer eine dialysepPichtige NiereninsuQzienz, ein insulinpPichtiger Diabetes mellitus sowie eine massive

Wirbelsäulenveränderung vorliegen würde. Auf Grund eines Unfalls 2016 habe sich der Beschwerdeführer einen

traumatischen Bruch der Wirbelkörper zugezogen, der operativ (mit zwei 8-stündigen EingriFen) versorgt und durch

den Einbau von "Metallteilen", insbesondere einer Verplattung, stabilisiert habe werden müssen. Der

Beschwerdeführer sei dadurch in seiner Beweglichkeit und Gehfähigkeit massiv eingeschränkt, und könne

insbesondere keine längeren Strecken gehen. Bereits nach 300 Metern würden massive Schmerzen auftreten und

könne er praktisch keine Stiegen steigen. Dies gelinge nur sehr langsam mit vielen Pausen.

Darüber hinaus habe der Beschwerdeführer nur unter großer Mühe mittels Rollator wieder langsam gehen gelernt.

Auch das Einsteigen in öFentliche Verkehrsmittel und nur geringe Bewegungen würde ihm Schmerzen bereiten. Zur

Dialyse habe er mit dem Rettungswagen nur einmal fahren können, weil die Federung zu hart gewesen sei und er
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erhebliche Schmerzen erlitten habe.

Dies habe er auch mittels Vorlage einer Bescheinigung einer Fachärztin für Neurologie und Dipl. Ärztin für Geriatrie

vom 28.05.2018 nachgewiesen, welche nicht hinreichend berücksichtigt worden sei. Die belange Behörde habe

lediglich einen Sachverständigen aus dem Fachgebiet der Allgemeinmedizin beigezogen, anstatt ein fachärztliches

Gutachten durch einen Facharzt für Orthopädie, Neurologie und Geriatrie beurteilen zu lassen. Hinzu komme, dass

das Sachverständigengutachten nicht nach der tatsächlich maßgeblichen und einschlägigen Verordnung BGBl II Nr.

495/2013, in der die sachlichen Kriterien für die Eintragung der Feststellung enthalten sind, dass dem Inhaber des

Passes die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel nicht zumutbar ist, erstellt worden sei.

Nach seinem Umzug in ein barrierefreies Haus, würde er darüber hinweg keine hinreichenden öFentlichen

Verkehrsmittel zur Verfügung haben, die es ihm ermöglichen würden mindestens vier Mal pro Woche die Dialyse im

XXXX -Spital vornehmen zu lassen.

2.2. Zur Überprüfung des Antrages wurde seitens des Bundesverwaltungsgerichts ein medizinisches

Sachverständigengutachten der Fachrichtung Unfallchirurgie, basierend auf der persönlichen Untersuchung des

Beschwerdeführers am 04.10.2018, mit dem Ergebnis eingeholt, dass die Voraussetzungen für die Eintragung des

Zusatzvermerkes "Unzumutbarkeit der Benützung öFentlicher Verkehrsmittel wegen dauerhafter

Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung" in den Behindertenpass nicht vorliegen.

Im Zuge der Begutachtung wurden seitens des Beschwerdeführers weitere medizinische Beweismittel in Vorlage

gebracht.

3. Im Rahmen des vom Bundesverwaltungsgericht gemäß § 17 VwGVG iVm § 45 Abs. 3 AVG mit Hinweis auf die

Neuerungsbeschränkung gemäß § 46 BBG erteilten Parteiengehörs hat die belangte Behörde keine Einwendungen

erhoben.

Der bevollmächtigte Vertreter des Beschwerdeführers hat mit Schreiben vom 03.12.2018 einen Fristerstreckungsantrag

zu Äußerung zur Beweisaufnahme gestellt sowie wurde aufgrund der möglichen neurologischen Einschränkungen um

Zuziehung eines Sachverständigen aus dem Fachgebiet Neurologie gebeten.

4. Zur Überprüfung des Antrages wurde seitens des Bundesverwaltungsgerichts ein weiteres medizinisches

Sachverständigengutachten der Fachrichtung Neurologie, basierend auf der persönlichen Untersuchung des

Beschwerdeführers am 24.01.2019, mit dem Ergebnis eingeholt, dass die Voraussetzungen für die Eintragung des

Zusatzvermerkes "Unzumutbarkeit der Benützung öFentlicher Verkehrsmittel wegen dauerhafter

Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung" in den Behindertenpass vorliegen.

5. Im Rahmen des vom Bundesverwaltungsgericht gemäß § 17 VwGVG iVm § 45 Abs. 3 AVG mit Hinweis auf die

Neuerungsbeschränkung gemäß § 46 BBG erteilten Parteiengehörs vom 27.03.2019 hat weder die belangte Behörde

noch der bevollmächtigte Vertreter des Beschwerdeführers Einwendungen erhoben.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

Da sich der Beschwerdeführer mit der Abweisung des Antrages auf Vornahme der Zusatzeintragung "Unzumutbarkeit

der Benützung öFentlicher Verkehrsmittel wegen dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung"

in den Behindertenpass nicht einverstanden erklärt hat, war dies zu überprüfen.

1. Feststellungen:

Das Bundesverwaltungsgericht geht aufgrund des durchgeführten Ermittlungsverfahrens von folgendem, für die

Entscheidung maßgeblichen, Sachverhalt aus.

1.1. Der Beschwerdeführer hat seinen Wohnsitz im Inland. Er ist Inhaber eines Behindertenpasses.

1.2. Zur beantragten Zusatzeintragung:

Dem Beschwerdeführer ist die Benützung öffentlicher Verkehrsmittel unzumutbar.

1.2.1. Art der Funktionseinschränkungen:

-
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Bronchuskarzinom mit cervikalen Lymphknoten-Metastasen mit InRltration der Trachea und Zustand nach Stent der

Vena brachiocephalica beidseits 4/2018

-

Arterielle Hypertonie bei nicht signifikanter coronarer Herzkrankheit

-

Dialysepflichtige chronische Niereninsuffizienz bei Hufeisennieren mit multiplen Cysten

-

Mittelstreckige Fusion der Wirbelkörper TH12/L2 ohne neurologische Defizitsymptomatik

-

lnsulinpflichtiger Diabetes mellitus mit diabetischer Polyneuropathie

-

Reaktive Depression

1.2.2. Ausmaß der Funktionseinschränkungen:

Neurologischer Status:

Im Kopf- und im Hirnnervenbereich keine AuFälligkeiten. Keine Halbseitenzeichen. Seitengleiche Verhältnisse

bezüglich Tonus, Kraft, Sensibilität und RePexe an den oberen Extremitäten. Aber an den unteren Extremitäten

fehlende RePexe, Ataxie beim Knie-Hacken-Versuch. Deutliche Dys- und Parästhesien beidseits bis zur Wade.

Schmerzangaben in der Lendenwirbelsäule und in beiden Hüften. Bei der Abduktion Schmerzen. Romberg noch

einigermaßen sicher. Unterberger nicht mehr durchführbar wegen Unsicherheit. Zehen- und Fersenstand unsicher.

Gangbild ataktisch, unsicher und "watschelnd" (Trendelenburg'sches Zeichen). Beim mehrmaligen Hin- und Hergehen

im Praxisraum (ca. 4 Meter) rasche Ermüdbarkeit feststellbar. Beim Besteigen eines Schemels (ca. 20 cm hoch)

deutliche Unsicherheit, da er sich nicht anhalten kann.

Psychischer Status:

Bewusstseinsklar und allseits orientiert. Keine Denkstörungen. Keine psychotische Symptomatik. Konzentration,

Aufmerksamkeit und Merkfähigkeit regelrecht. Gedankenductus regelrecht. BeRndlichkeit schlecht, etwas klagsam

über die gesamte körperliche gesundheitliche schlechte Lage, aber noch ausreichend aQzierbar. Etwas resignativ.

Aber keine Suizidalität.

1.2.3. Zu den Auswirkungen der festgestellten Funktionseinschränkungen auf die Benützung öFentlicher

Verkehrsmittel:

Es liegen weder erhebliche Einschränkungen der Funktionen der unteren Extremitäten, der körperlichen Belastbarkeit,

der psychischen oder intellektuellen Fähigkeiten noch eine anhaltende Erkrankung des Immunsystems vor. Jedoch

liegen beim Beschwerdeführer erhebliche neurologische Einschränkungen vor. Die Schmerzsymptomatik auf Grund

der Verplattung und Fusionsoperation im Bereich TH12-L2 und die diabetische Polyneuropathie, die zu einer Ataxie

geführt hat, wirken sich auf die Benützung öFentlicher Verkehrsmittel so aus, dass der Beschwerdeführer nicht mehr

in der Lage ist, eine Strecke von 300 bis 400 Meter ohne übergroße Anstrengung zurückzulegen. Auch ist er nicht mehr

in der Lage, Niveauunterschiede, wie sie bei öffentlichen Verkehrsmitteln üblich sind ohne Probleme zu überwinden. Er

kann nicht mehr gefahrlos in öFentlichen Verkehrsmitteln transportiert werden und auch die Sitzplatzsuche ist nicht

ohne Probleme möglich.

Der sichere und gefährdungsfreie Transport im öffentlichen Verkehrsmittel ist daher erheblich eingeschränkt.

2. Beweiswürdigung:

Aufgrund der vorliegenden Beweismittel und des Aktes der belangten Behörde ist das Bundesverwaltungsgericht

(BVwG) in der Lage, sich vom entscheidungsrelevanten Sachverhalt im Rahmen der freien Beweiswürdigung ein

ausreichendes Bild zu machen. Die freie Beweiswürdigung ist ein Denkprozess, der den Regeln der Logik zu folgen hat

und im Ergebnis zu einer Wahrscheinlichkeitsbeurteilung eines bestimmten historisch empirischen Sachverhalts, also



von Tatsachen, führt. Der Verwaltungsgerichtshof führt dazu präzisierend aus, dass eine Tatsache in freier

Beweiswürdigung nur dann als erwiesen angenommen werden darf, wenn die Ergebnisse des Ermittlungsverfahrens

ausreichende und sichere Anhaltspunkte für eine derartige Schlussfolgerung liefern (VwGH 28.09.1978, Zahl 1013,

1015/76).

Hauer/Leukauf, Handbuch des österreichischen Verwaltungsverfahrens,

5. AuPage, § 45 AVG, E 50, Seite 305, führen beispielsweise in Zitierung des Urteils des Obersten Gerichtshofs vom

29.02.1987, Zahl 13 Os 17/87, aus: "Die aus der gewissenhaften Prüfung aller für und wider vorgebrachten

Beweismittel gewonnene freie Überzeugung der Tatrichter wird durch eine hypothetisch denkbare andere

Geschehensvariante nicht ausgeschlossen. Muss doch dort, wo ein Beweisobjekt der Untersuchung mit den Methoden

einer Naturwissenschaft oder unmittelbar einer mathematischen Zergliederung nicht zugänglich ist, dem Richter ein

empirisch-historischer Beweis genügen. Im gedanklichen Bereich der Empirie vermag daher eine höchste, ja auch eine

(nur) hohe Wahrscheinlichkeit die Überzeugung von der Richtigkeit der wahrscheinlichen Tatsache zu begründen, (...)".

Zu 1.1.) Die Feststellungen zu den allgemeinen Voraussetzungen ergeben sich aus dem diesbezüglich unbedenklichen,

widerspruchsfreien und unbestrittenen Akteninhalt sowie aus dem Auszug aus dem Zentralen Melderegister mit

Stichtag 09.07.2018.

Zu 1.2.) Die Feststellungen zu Art, Ausmaß und Auswirkungen der Funktionseinschränkungen gründen sich auf die

durch das Bundesverwaltungsgericht eingeholten ärztlichen Sachverständigengutachten, basierend auf den

persönlichen Untersuchungen des Beschwerdeführers vom 04.10.2018 und 24.01.2019 sowie auf die vorgelegten

medizinischen Beweismittel.

Die durch das Bundesverwaltungsgericht eingeholten ärztlichen Sachverständigengutachten sind schlüssig,

nachvollziehbar und weisen keine Widersprüche auf. Es wurde auf die Art der Leiden und deren Ausmaß ausführlich

eingegangen. Auch wurde zu den Auswirkungen der festgestellten Funktionsbeeinträchtigungen auf die Benützung

öFentlicher Verkehrsmittel ausführlich Stellung genommen. Die getroFenen Einschätzungen, basierend auf dem im

Rahmen der persönlichen Untersuchung des Beschwerdeführers erhobenen klinischen Befund, entsprechen unter

Berücksichtigung des erstatteten Vorbringens und der vorgelegten Beweismittel den festgestellten

Funktionseinschränkungen.

Die vorgelegten Beweismittel sind in die Beurteilung eingePossen, die befasste sachverständige Fachärztin für

Psychiatrie und Neurologie hat sich eingehend damit auseinandergesetzt.

Im nervenfachärztlichen Sachverständigengutachten wird überzeugend dargestellt, dass neurologische

Funktionsbeeinträchtigungen vorliegen, welche die Mobilität erheblich und dauerhaft einschränken. Das Zurücklegen

einer kurzen Wegstrecke von etwa 300 bis 400 Metern ist dem Beschwerdeführer laut der Fachärztin nicht mehr ohne

übergroße Anstrengung möglich.

Die untersuchende Sachverständige hält nachvollziehbar fest, dass die Einwendungen des Beschwerdeführers in der

Stellungnahme als glaubwürdig und nachvollziehbar zu erachten sind, denn er leidet an Schmerzen und einer

diabetischen Polyneuropathie sowie zeigten sich bei der Untersuchung am 24.01.2019 sichtliche

Ermüdungserscheinungen, ein ataktisches Gangbild und das Trendelenburg'sche Zeichen ("Watschelndes Gehen"). Sie

beschreibt nachvollziehbar, dass das Bestehen des Beschwerdeführers, seine Krankengeschichte aus Sicht eines

Facharztes für Nervenheilkunde beurteilen zu lassen, berechtigt und verstehbar ist.

Die Sachverständige begründet ihre im Vergleich zu den Vorgutachten abweichende Beurteilung schlüssig damit, dass

festgestellt wurde, dass beim Beschwerdeführer aufgrund der diabetischen Polyneuropathie eine deutliche

Einschränkung der Gehfähigkeit vorliegt und er nicht mehr in der Lage ist, Stufen zu steigen und eine geringe

Wegstrecke ohne heftige Schmerzen zu bewältigen. Aus neurologischer Sicht wird der Polyneuropathie ein anderer

Stellenwert beigemessen, als dies in den vorgehenden Gutachten der anderen Sachverständigen getan wurde. Sie

erläutert dazu nachvollziehbar, dass die Medizin so sehr spezialisiert ist, dass eine fachgerechte fächerübergreifende

Beurteilung wohl sehr schwer vorzunehmen ist und die Polyneuropathie im gegenständlichen Fall bisher nicht richtig

beurteilt wurde.

Die Krankengeschichte des Beschwerdeführers wurde somit umfassend und diFerenziert nach den konkret

vorliegenden Krankheitsbildern auch im Zusammenwirken zueinander berücksichtigt.

https://www.jusline.at/gesetz/avg/paragraf/45
https://www.jusline.at/entscheidung/352012


Das eingeholte Sachverständigengutachten steht mit den Erfahrungen des Lebens, der ärztlichen Wissenschaft und

den Denkgesetzen nicht in Widerspruch. Auch war dem Vorbringen sowie den vorgelegten Beweismitteln kein

Anhaltspunkt zu entnehmen, die Tauglichkeit der befassten Sachverständigen oder deren Beurteilung

beziehungsweise Feststellungen in Zweifel zu ziehen. Das Sachverständigengutachten wird daher in freier

Beweiswürdigung der Entscheidung zu Grunde gelegt.

Die Angaben des Beschwerdeführers in der Beschwerde und die vorgelegten Befunde waren sohin geeignet, das der

angefochtenen Entscheidung zugrunde gelegte Sachverständigengutachten zu entkräften und eine geänderte

Beurteilung herbeizuführen.

Zur Erörterung der Rechtsfrage, ob dem Beschwerdeführer die Benützung öFentlicher Verkehrsmittel zumutbar ist,

siehe die rechtlichen Erwägungen unter Punkt II. 3.1.

3. Rechtliche Beurteilung:

Gemäß § 6 des Bundesgesetzes über die Organisation des Bundesverwaltungsgerichtes

(Bundesverwaltungsgerichtsgesetz - BVwGG), BGBl. I Nr. 10/2013 idgF, entscheidet das Bundesverwaltungsgericht

durch Einzelrichter, sofern nicht in Bundes- oder Landesgesetzen die Entscheidung durch Senate vorgesehen ist.

Gemäß § 45 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 17. Mai 1990 über die Beratung, Betreuung und besondere Hilfe für

behinderte Menschen (Bundesbehindertengesetz - BBG), BGBl. Nr. 283/1990 idgF, hat in Verfahren auf Ausstellung

eines Behindertenpasses, auf Vornahme von Zusatzeintragungen oder auf Einschätzung des Grades der Behinderung

die Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts durch den Senat zu erfolgen. Gegenständlich liegt somit

Senatszuständigkeit vor.

Das Verfahren der Verwaltungsgerichte mit Ausnahme des BundesRnanzgerichtes ist durch das Bundesgesetz über

das Verfahren der Verwaltungsgerichte (Verwaltungsgerichtsverfahrensgesetz - VwGVG), BGBl. I Nr. 33/2013 idgF,

geregelt (§ 1 leg.cit.). Gemäß § 58 Abs. 2 VwGVG bleiben entgegenstehende Bestimmungen, die zum Zeitpunkt des

Inkrafttretens dieses Bundesgesetzes bereits kundgemacht wurden, in Kraft.

Gemäß § 17 VwGVG sind, soweit in diesem Bundesgesetz nicht anderes bestimmt ist, auf das Verfahren über

Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 B-VG die Bestimmungen des AVG mit Ausnahme der §§ 1 bis 5 sowie des IV. Teiles,

die Bestimmungen der Bundesabgabenordnung (BAO), BGBl. Nr. 194/1961, des Agrarverfahrensgesetzes (AgrVG),

BGBl. Nr. 173/1950, und des Dienstrechtsverfahrensgesetzes 1984 (DVG), BGBl. Nr. 29/1984, und im Übrigen jene

verfahrensrechtlichen Bestimmungen in Bundes- oder Landesgesetzen sinngemäß anzuwenden, die die Behörde in

dem dem Verfahren vor dem Verwaltungsgericht vorangegangenen Verfahren angewendet hat oder anzuwenden

gehabt hätte.

Gemäß § 27 VwGVG hat das Verwaltungsgericht, soweit nicht Rechtswidrigkeit wegen Unzuständigkeit der Behörde

gegeben ist, den angefochtenen Bescheid auf Grund der Beschwerde (§ 9 Abs. 1 Z 3 und 4) oder auf Grund der

Erklärung über den Umfang der Anfechtung (§ 9 Abs. 3) zu überprüfen.

Gemäß § 28 Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht, sofern die Beschwerde nicht zurückzuweisen oder das

Verfahren einzustellen ist, die Rechtssache durch Erkenntnis zu erledigen.

Gemäß § 28 Abs. 2 VwGVG hat das Verwaltungsgericht über Beschwerden gemäß Art. 130 Abs. 1 Z 1 B-VG dann in der

Sache selbst zu entscheiden, wenn der maßgebliche Sachverhalt feststeht oder die Feststellung des maßgeblichen

Sachverhalts durch das Verwaltungsgericht selbst im Interesse der Raschheit gelegen oder mit einer erheblichen

Kostenersparnis verbunden ist.

Zu A)

1. Zur Entscheidung in der Sache:

Gemäß § 1 Abs. 2 BBG ist unter Behinderung im Sinne dieses Bundesgesetzes die Auswirkung einer nicht nur

vorübergehenden körperlichen, geistigen oder psychischen Funktionsbeeinträchtigung oder Beeinträchtigung der

Sinnesfunktionen zu verstehen, die geeignet ist, die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu erschweren. Als nicht nur

vorübergehend gilt ein Zeitraum von mehr als voraussichtlich sechs Monaten.

Gemäß § 42 Abs. 1 BBG hat der Behindertenpass den Vornamen sowie den Familien- oder Nachnamen, das
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Geburtsdatum eine allfällige Versicherungsnummer und den festgestellten Grad der Behinderung oder der Minderung

der Erwerbsfähigkeit zu enthalten und ist mit einem Lichtbild auszustatten. Zusätzliche Eintragungen, die dem

Nachweis von Rechten und Vergünstigungen dienen, sind auf Antrag des behinderten Menschen zulässig. Die

Eintragung ist vom Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen vorzunehmen.

Gemäß § 42 Abs. 2 BBG ist der Behindertenpass unbefristet auszustellen, wenn keine Änderung in den

Voraussetzungen zu erwarten ist.

Gemäß § 43 Abs. 1 BBG hat das Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen im Falle des Eintretens von

Änderungen durch die behördliche Eintragungen im Behindertenpass berührt werden, diese zu berichtigen oder

erforderlichenfalls einen neuen Behindertenpass auszustellen. Bei Wegfall der Voraussetzungen ist der

Behindertenpass einzuziehen. (§ 43 Abs. 1 BBG)

Gemäß § 45 Abs. 1 BBG sind Anträge auf Ausstellung eines Behindertenpasses, auf Vornahme einer Zusatzeintragung

oder auf Einschätzung des Grades der Behinderung unter Anschluss der erforderlichen Nachweise bei dem

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen einzubringen.

Gemäß § 45 Abs. 2 BBG ist ein Bescheid nur dann zu erteilen, wenn einem Antrag gemäß Abs. 1 nicht stattgegeben,

das Verfahren eingestellt (§ 41 Abs. 3) oder der Pass eingezogen wird. Dem ausgestellten Behindertenpass kommt

Bescheidcharakter zu.

Gemäß § 1 Abs. 4 Z 3 der Verordnung über die Ausstellung von Behindertenpässen und von Parkausweisen ist auf

Antrag des Menschen mit Behinderung jedenfalls die Feststellung einzutragen, dass dem Inhaber/der Inhaberin des

Passes die Benützung öFentlicher Verkehrsmittel wegen dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund einer

Behinderung nicht zumutbar ist; die Benützung öFentlicher Verkehrsmittel ist insbesondere dann nicht zumutbar,

wenn das 36. Lebensmonat vollendet ist und

? erhebliche Einschränkungen der Funktionen der unteren Extremitäten oder

? erhebliche Einschränkungen der körperlichen Belastbarkeit oder

? erhebliche Einschränkungen psychischer, neurologischer oder intellektueller Fähigkeiten, Funktionen oder

? eine schwere anhaltende Erkrankung des Immunsystems oder

? eine hochgradige Sehbehinderung, Blindheit oder Taubblindheit nach § 1 Abs. 2 Z 1 lit. b oder d

vorliegen.

Gemäß § 1 Abs. 5 der Verordnung über die Ausstellung von Behindertenpässen und von Parkausweisen bildet die

Grundlage für die Beurteilung, ob die Voraussetzungen für die in § 1 Abs. 4 genannten Eintragungen erfüllt sind, ein

Gutachten eines ärztlichen Sachverständigen des Bundessozialamtes. Soweit es zur ganzheitlichen Beurteilung der

Funktionsbeeinträchtigungen erforderlich erscheint, können Experten/Expertinnen aus anderen Fachbereichen

beigezogen werden. Bei der Ermittlung der Funktionsbeeinträchtigungen sind alle zumutbaren therapeutischen

Optionen, wechselseitigen Beeinflussungen und Kompensationsmöglichkeiten zu berücksichtigen.

In den Erläuterungen zur oben genannten Verordnung wird auszugsweise Folgendes ausgeführt:

Zu § 1 Abs. 2 (auszugsweise):

Abs. 2 unterscheidet zwei Arten von Eintragungen; solche, die die Art der Behinderung des Passinhabers/der

Passinhaberin betreFen und jene, die Feststellungen über Erfordernisse des Menschen mit Behinderung im täglichen

Leben treffen, etwa die behinderungsbedingte Unzumutbarkeit der Benützung öffentlicher Verkehrsmittel.

Zu § 1 Abs. 2 Z 3 (auszugsweise):

Mit der vorliegenden Verordnung sollen präzisere Kriterien für die Beurteilung der Unzumutbarkeit der Benützung

öFentlicher Verkehrsmittel festgelegt werden. Die durch die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes bisher

entwickelten Grundsätze werden dabei berücksichtigt.

Grundsätzlich ist eine Beurteilung nur im Zuge einer Untersuchung des Antragstellers/der Antragstellerin möglich. Im

Rahmen der MitwirkungspPicht des Menschen mit Behinderung sind therapeutische Möglichkeiten zu berücksichtigen.

Therapierefraktion - das heißt keine therapeutische Option ist mehr oFen - ist in geeigneter Form nachzuweisen. Eine
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Bestätigung des Hausarztes/der Hausärztin ist nicht ausreichend.

Durch die Verwendung des BegriFes "dauerhafte Mobilitätseinschränkung" hat schon der Gesetzgeber (StVO-Novelle)

zum Ausdruck gebracht, dass es sich um eine Funktionsbeeinträchtigung handeln muss, die zumindest 6 Monate

andauert. Dieser Zeitraum entspricht auch den grundsätzlichen Voraussetzungen für die Erlangung eines

Behindertenpasses.

Nachfolgende Beispiele und medizinische Erläuterungen sollen besonders häuRge, typische Fälle veranschaulichen

und richtungsgebend für die ärztlichen Sachverständigen bei der einheitlichen Beurteilung seltener, untypischer

ähnlich gelagerter Sachverhalte sein. Davon abweichende Einzelfälle sind denkbar und werden von den

Sachverständigen bei der Beurteilung entsprechend zu begründen sein.

Die BegriFe "erheblich" und "schwer" werden bereits jetzt in der Einschätzungsverordnung je nach

Funktionseinschränkung oder Erkrankungsbild verwendet und sind inhaltlich gleich bedeutend.

Unter erheblicher Einschränkung der Funktionen der unteren Extremitäten sind ungeachtet der Ursache

eingeschränkte Gelenksfunktionen, Funktionseinschränkungen durch Erkrankungen von Knochen, Knorpeln, Sehnen,

Bändern, Muskeln, Nerven, Gefäßen, durch Narbenzüge, Missbildungen und Traumen zu verstehen. Zusätzlich

vorliegende Beeinträchtigungen der oberen Extremitäten und eingeschränkte Kompensations-möglichkeiten sind zu

berücksichtigen. Eine erhebliche Funktionseinschränkung wird in der Regel ab einer Beinverkürzung von 8 cm

vorliegen.

Erhebliche Einschränkungen der körperlichen Belastbarkeit betreFen vorrangig cardiopulmonale

Funktionseinschränkungen. Bei den folgenden Einschränkungen liegt jedenfalls eine Unzumutbarkeit der Benützung

öffentlicher Verkehrsmittel vor:

-

arterielle Verschlusskrankheit ab II/B nach Fontaine bei fehlender therapeutischer Option

-

Herzinsuffizienz mit hochgradigen Dekompensationszeichen

-

hochgradige Rechtsherzinsuffizienz

-

Lungengerüsterkrankungen unter Langzeitsauerstofftherapie

-

COPD IV mit Langzeitsauerstofftherapie

-

Emphysem mit Langzeitsauerstofftherapie

-

mobiles Gerät mit Flüssigsauerstoff muss nachweislich benützt werden

Um die Frage der Zumutbarkeit der Benützung öFentlicher Verkehrsmittel beurteilen zu können, hat die Behörde zu

ermitteln, ob der Antragsteller dauernd an seiner Gesundheit geschädigt ist und wie sich diese Gesundheitsschädigung

nach ihrer Art und ihrer Schwere auf die Zumutbarkeit der Benützung öFentlicher Verkehrsmittel auswirkt. Sofern

nicht die Unzumutbarkeit der Benützung öFentlicher Verkehrsmittel auf Grund der Art und der Schwere der

Gesundheitsschädigung auf der Hand liegt, bedarf es in einem Verfahren über einen Antrag auf Vornahme der

Zusatzeintragung "Unzumutbarkeit der Benützung öFentlicher Verkehrsmittel wegen dauernder

Gesundheitsschädigung" regelmäßig eines ärztlichen Sachverständigengutachtens, in dem die dauernde

Gesundheitsschädigung und ihre Auswirkungen auf die Benützung öFentlicher Verkehrsmittel in nachvollziehbarer

Weise dargestellt werden. Nur dadurch wird die Behörde in die Lage versetzt, zu beurteilen, ob dem BetreFenden die



Benützung öFentlicher Verkehrsmittel wegen dauernder Gesundheitsschädigung unzumutbar ist (vgl. VwGH vom

23.05.2012, Zl. 2008/11/0128 und die dort angeführte Vorjudikatur sowie VwGH vom 22.10.2002, Zl. 2001/11/0242 und

27.01.2015, Zl. 2012/11/0186).

Nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes zu dieser Zusatzeintragung ist die Benützung öFentlicher

Verkehrsmittel dann unzumutbar, wenn eine kurze Wegstrecke nicht aus eigener Kraft und ohne fremde Hilfe,

allenfalls unter Verwendung zweckmäßiger Behelfe ohne Unterbrechung zurückgelegt werden kann oder wenn die

Verwendung der erforderlichen Behelfe die Benützung öFentlicher Verkehrsmittel in hohem Maße erschwert. Die

Benützung öFentlicher Verkehrsmittel ist auch dann nicht zumutbar, wenn sich die dauernde Gesundheitsschädigung

auf die Möglichkeit des Ein- und Aussteigens und die sichere Beförderung in einem öFentlichen Verkehrsmittel unter

Berücksichtigung der beim üblichen Betrieb dieser Verkehrsmittel gegebenen Bedingungen auswirkt (VwGH vom

22.10.2002, Zl. 2001/11/0242).

Zu prüfen ist die konkrete Fähigkeit öFentliche Verkehrsmittel zu benützen. Zu berücksichtigen sind insbesondere zu

überwindende Niveauunterschiede beim Aus- und Einsteigen, Schwierigkeiten beim Stehen, bei der Sitzplatzsuche, bei

notwendig werdender Fortbewegung im Verkehrsmittel während der Fahrt (VwGH vom 14.05.2009,

Zl. 2007/11/0080).

BetreFend das Kalkül "kurze Wegstrecke" wird angemerkt, dass der Verwaltungsgerichtshof von einer unter

Zugrundelegung städtischer Verhältnisse durchschnittlich gegebenen Entfernung zum nächsten öFentlichen

Verkehrsmittel von 300 - 400 m ausgeht. (vgl. u.a. Ro 2014/11/0013 vom 27.05.2014)

Dem Beschwerdeführer ist aufgrund der vorliegenden erheblichen und anhaltenden Einschränkungen der

neurologischen Fähigkeiten die Benützung von öFentlichen Verkehrsmitteln nicht zumutbar. Die

Schmerzsympthomatik auf Grund der Verplattung und Fusionsoperation und die diabetische Polyneuropathie, die zu

einer Ataxie geführt hat, erschweren die Benützung öFentlicher Transportmittels in hohem Maße. Die dauernden

Gesundheitsschädigungen wirken sich maßgebend negativ auf die Möglichkeit des Ein- und Aussteigens aus. Der

sichere und gefährdungsfreie Transport im öffentlichen Verkehrsmittel ist erheblich eingeschränkt.

Unter Berücksichtigung der durchgeführten persönlichen Untersuchung mit dem Ergebnis, dass beim

Beschwerdeführer eine Schmerzsympthomatik auf Grund der Verplattung und Fusionsoperation, und die diabetische

Polyneuropathie, die zu einer Ataxie geführt hat, vorliegen, welche die Benützung öFentlichen Verkehrsmittel

verunmöglichen, liegen unter Verweis auf die obigen Ausführungen die Voraussetzungen für die beantragte

Zusatzeintragung vor.

Da festgestellt worden ist, dass die dauernden Gesundheitsschädigungen ein Ausmaß erreichen, welches die

Vornahme der Zusatzeintragung "Dem Inhaber des Passes ist die Benützung öFentlicher Verkehrsmittel wegen

dauerhafter Mobilitätseinschränkung aufgrund einer Behinderung nicht zumutbar" rechtfertigt, war spruchgemäß zu

entscheiden.

2. Zum Entfall einer mündlichen Verhandlung:

Gemäß § 24 Abs. 1 VwGVG hat das Verwaltungsgericht auf Antrag oder, wenn es dies für erforderlich hält, von Amts

wegen eine öffentliche mündliche Verhandlung durchzuführen.

Gemäß § 24 Abs. 2 VwGVG kann die Verhandlung entfallen, wenn

1. der das vorangegangene Verwaltungsverfahren einleitende Antrag der Partei oder die Beschwerde zurückzuweisen

ist oder bereits auf Grund der Aktenlage feststeht, dass der mit Beschwerde angefochtene Bescheid aufzuheben, die

angefochtene Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt oder die angefochtene

Weisung für rechtswidrig zu erklären ist oder

2. die Säumnisbeschwerde zurückzuweisen oder abzuweisen ist.

Gemäß § 24 Abs. 3 VwGVG hat der Beschwerdeführer die Durchführung einer Verhandlung in der Beschwerde oder im

Vorlageantrag zu beantragen. Den sonstigen Parteien ist Gelegenheit zu geben, binnen angemessener, zwei Wochen

nicht übersteigender Frist einen Antrag auf Durchführung einer Verhandlung zu stellen. Ein Antrag auf Durchführung

einer Verhandlung kann nur mit Zustimmung der anderen Parteien zurückgezogen werden.

Gemäß § 24 Abs. 4 VwGVG kann, soweit durch Bundes- oder Landesgesetz nicht anderes bestimmt ist, das
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Verwaltungsgericht ungeachtet eines Parteiantrags von einer Verhandlung absehen, wenn die Akten erkennen lassen,

dass die mündliche Erörterung eine weitere Klärung der Rechtssache nicht erwarten lässt, und einem Entfall der

Verhandlung weder Art. 6 Abs. 1 der Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, BGBl. Nr.

210/1958, noch Art. 47 der Charta der Grundrechte der Europäischen Union, ABl. Nr. C 83 vom 30.03.2010 S. 389

entgegenstehen.

Gemäß § 24 Abs. 5 VwGVG kann das Verwaltungsgericht gemäß § 24 Abs. 5 VwGVG von der Durchführung

(Fortsetzung) einer Verhandlung absehen, wenn die Parteien ausdrücklich darauf verzichten. Ein solcher Verzicht kann

bis zum Beginn der (fortgesetzten) Verhandlung erklärt werden.

Maßgebend für die gegenständliche Entscheidung über das Vorliegen der Voraussetzungen für den beantragten

Zusatzvermerk sind die Art, das Ausmaß und die Auswirkungen der festgestellten Funktionsbeeinträchtigungen auf die

Benützung öffentlicher Verkehrsmittel.

Zur Klärung des Sachverhaltes wurden durch das Bundesverwaltungsgericht ärztliche Sachverständigengutachten

eingeholt. Wie unter Punkt II. 2. bereits ausgeführt, wurden diese als nachvollziehbar, vollständig und schlüssig

erachtet.

Der Beschwerdeführer hat vom Sachverständigengutachten vollinhaltlich Kenntnis erlangt. Die erhobenen

Einwendungen waren - wie unter Punkt II. 2. bereits ausgeführt - geeignet relevante Bedenken an den gutachterlichen

Feststellungen hervorzurufen und ein neuerliches Gutachten aus der Fachrichtung Neurologie einzuholen. Das

eingeholte Sachverständigengutachten ist schlüssig und frei von Widersprüchen.

Sohin ist der Sachverhalt geklärt und konnte die Durchführung einer mündlichen Verhandlung unterbleiben.

Zu B) Unzulässigkeit der Revision:

Gemäß § 25a Abs. 1 VwGG hat das Verwaltungsgericht im Spruch seines Erkenntnisses oder Beschlusses

auszusprechen, ob die Revision gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG zulässig ist. Der Ausspruch ist kurz zu begründen.

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig, weil die Entscheidung nicht von der Lösung einer

Rechtsfrage abhängt, der grundsätzliche Bedeutung zukommt. Weder weicht die gegenständliche Entscheidung von

der bisherigen Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes ab, noch fehlt es an einer Rechtsprechung; weiters ist

die vorliegende Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes auch nicht als uneinheitlich zu beurteilen. Auch liegen

keine sonstigen Hinweise auf eine grundsätzliche Bedeutung der zu lösenden Rechtsfrage vor.

Konkrete Rechtsfragen grundsätzlicher Bedeutung sind weder in der gegenständlichen Beschwerde vorgebracht

worden noch im Verfahren vor dem Bundesverwaltungsgericht hervorgekommen. Das Bundesverwaltungsgericht

konnte sich bei allen erheblichen Rechtsfragen auf eine ständige Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes bzw.

auf eine ohnehin klare Rechtslage stützen.

In den Erläuterungen zur Verordnung über die Ausstellung von Behindertenpässen und von Parkausweisen BGBl. II

495/2013 wird ausgeführt, dass damit präzisere Kriterien für die Beurteilung der Unzumutbarkeit der Benützung

öFentlicher Verkehrsmittel festgelegt werden sollen. Die durch die Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes bisher

entwickelten Grundsätze werden dabei berücksichtigt. Es war sohin keine - von der ständigen Judikatur des

Verwaltungsgerichtshofes abweichende - Neuregelung beabsichtigt. Vielmehr wird in den Erläuterungen ausdrücklich

festgehalten, dass im Hinblick auf die ab 01.01.2014 eingerichtete zweistuRge Verwaltungsgerichtsbarkeit, um

Rechtssicherheit zu gewährleisten und die Einheitlichkeit der Vollziehung der im Behindertenpass möglichen

Eintragungen sicherzustellen, die Voraussetzungen, die die Vornahme von Eintragungen im Behindertenpass

rechtfertigen, in einer Verordnung geregelt werden sollen. Es handelt sich um eine einzelfallbezogene Beurteilung,

welche im Rahmen der von der Rechtsprechung entwickelten Grundsätze vorgenommen worden ist.
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